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Vorwort

Zu den in der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) 
 aufgelisteten grundlegenden Aufgaben des ESZB und damit auch der Oesterreichischen National bank (OeNB) zählen die 
Festlegung und Ausführung der Geldpolitik, die Durchführung von Devisen geschäften, die Haltung und Verwaltung der 
Währungsreserven, die Bereit- und Sicherstellung effizienter und zuverlässiger Zahlungssysteme sowie die Ausgabe von 
Banknoten. Ein gut funktionierender Zahlungsverkehr ist für Privatpersonen und für die Wirtschaft insgesamt von zentraler 
Bedeutung. 

Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen gewährleistet die OeNB die Produktion hochwertiger Münzen und 
Banknoten sowie eine reibungslose Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit Euro-Bargeld. Mit ihrem Clearing-
service ermöglicht sie gemeinsam mit der Geldservice Austria (GSA) eine effiziente Zahlungsabwicklung für Banken. Mit 
 TARGET2 stellt das Eurosystem eines der größten Zahlungssysteme weltweit für die Abwicklung von nationalen und 
grenzüberschreitenden Interbankenzahlungen sowie für die geldpolitischen Geschäfte des Eurosystems zur Verfügung. 
Seit 22. Juni 2015 erfolgt in mehreren Schritten die Umstellung des Wertpapiersettlements auf TARGET2-Securities, 
das erstmals eine europa weit harmonisierte Wertpapierabwicklung ermöglichen wird. Als zuständige Aufsichtsbehörde 
für Zahlungssysteme führt die OeNB Systemprüfungen durch und entwickelt im Rahmen der kooperativen Aufsicht des 
Eurosystems Aufsichtsprinzipien und Sicherheitsempfehlungen, um die Sicherheit und Stabilität der Finanzmarktinfra-
strukturen zu fördern und sicherzustellen.

Enge wirtschaftliche Verflechtungen zwischen den Mitgliedstaaten erfordern die Schaffung eines EU- Binnenmarktes 
für Kapital. Gesetzliche Rahmenbedingungen, wie z. B. die SEPA-Verordnung zur Schaffung eines einheitlichen Euro- 
Zahlungsverkehrsraums, fördern eine sichere, europaweit harmonisierte und dadurch beschleunigte Abwicklung von 
Zahlungen.

Die vorliegende Broschüre bietet den Leserinnen und Lesern einen Überblick über die Rahmenbedingungen und die 
wichtigsten Zusammenhänge im baren und unbaren Zahlungsverkehr in Österreich. 
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Bargeld
Für viele Wirtschaftsakteure ist Bargeld das primäre Zahlungs-
mittel, vor allem für kleine Beträge. Es kann von allen 
Menschen gleichermaßen verwendet werden. Auch Personen, 
die über kein Bankkonto verfügen oder nur beschränkten 
Zugriff auf ein Konto haben bzw. aus  anderen Gründen 
keine elektronischen Zahlungsmittel verwenden können 
oder wollen, können mit Bargeld bezahlen. Bargeld ist das 
einzige Zahlungsmittel mit universeller Akzeptanz und 
 sofortigem Zahlungsausgleich (der Verkäufer kann unmittel-
bar über den Verkaufserlös verfügen). Zudem bietet  Bargeld  
eine sofortige Kontrolle über die noch vorhandenen  Mittel 
und  erleichtert so den Konsumenten, den Überblick über 
ihre Ausgaben zu bewahren. Neben der Funktion als Zahlungs-
mittel erfüllt Bargeld auch eine Wertmess- und Rechenein-
heitsfunktion sowie eine Wertaufbewahrungsfunktion. 

Bargeldversorgung in Österreich

Die OeNB gewährleistet mit ihren Tochterunternehmen, 
der Geldservice Austria Logistik für Wertgestionierung 
und Transportkoordination GmbH (GSA), der Münze 
 Österreich AG und der Oesterreichischen Banknoten- und 
Sicherheitsdruck GmbH (OeBS), eine reibungslose Bargeld-
versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft Österreichs. 
Jeder nationalen Zentralbank im Euroraum wird von der  
EZB eine Quote der gesamten Jahresproduktion an Euro-

Bank noten gemäß Kapitalschlüssel1 (für Österreich der-
zeit rund 2,8 %)  zugeteilt. Die jeweilige Zentralbank trägt 
die Herstellungskosten für die ihr zugewiesene Quote. 
Die jährlichen Produktionsmengen und Zuteilungen der 
 Stückelungen werden auf der Website der EZB (www.ecb.
europa.eu/stats/money/euro/production/html/index.
en.html) veröffentlicht. Den einzelnen Zentralbanken bleibt 
es überlassen, ob sie die ihnen zugeteilten Druckkontingente 
selbst produzieren (Inhouse) oder ob sie sich dazu Dritter 
(privater Druckereien) bedienen. Die zugewiesene Quote 
für Österreich wird von der OeBS gedruckt. Neben dem 
Druck von Banknoten ist die OeBS auch mit der Entwicklung 
von Banknoten vom ersten Designentwurf bis zur  fertigen 
Banknote mit allen dazugehörenden Sicherheitsmerkmalen 
 befasst. Eigentümerin der OeBS ist zu 100 % die OeNB.

Um einen unerwarteten Anstieg der Nachfrage nach 
Banknoten abdecken zu können, halten einige  Zentralbanken, 
darunter auch die OeNB, zusätzliche Reserven. Diese 
 Reserven stellen sicher, dass die nationalen Zentralbanken 
jederzeit Veränderungen der Nachfrage nach Banknoten 
bewältigen können, unabhängig davon, ob die Nachfrage 
innerhalb oder außerhalb des Euroraums entsteht.

Der jährliche Bedarf an Euro-Umlaufmünzen wird 
 national festgelegt und von der Münze Österreich AG 
 produziert. Sie ist insbesondere für die Prägung, Ausgabe 
und Einziehung von Scheide- und Handelsmünzen zuständig. 
Gold- und Silberprodukte der Münze Österreich sind als 

1  Gemäß Artikel 29 der ESZB/EZB-Satzung werden die Anteile der nationalen Zentralbanken am Kapitalschlüssel der EZB zu gleichen Teilen 
nach den Anteilen der jeweiligen Mitgliedstaaten an der Gesamtbevölkerung und am Bruttoinlandsprodukt der EU gewichtet.
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Wertanlage nach wie vor sehr gefragt. Besonders durch 
die Finanzkrise kam es nach 2008 zu einer erhöhten Nach-
frage nach Gold- und Silbermünzen. Im Gegensatz zu den 
Banknoten, die in Österreich von der OeNB ausgegeben 
 werden, liegt das Emissionsrecht für Münzen bei der Münze 
Österreich, die zu 100  % im Eigentum der OeNB steht.

In einigen Ländern konzentriert sich die jeweilige 
 Zentralbank auf die Ausgabe druckfrischer Banknoten und 
überlässt die Bearbeitung und Aussortierung dem Markt 
(Geschäftsbanken und Werttransporteuren). In Kooperation 
mit Kommerzbanken hat die OeNB die GSA gegründet, 
die seit 1999 eine zentrale Rolle in der Bargeldbearbeitung 
(Zählung, Prüfung auf Echtheit und Umlauffähigkeit, 
 Sortierung und Aufbereitung von Banknoten und Münzen) 
und in der Bargeldlogistik (Koordination der Bargeldtrans-
porte) in Österreich einnimmt.

Die Entwicklung des Bargeldumlaufs

Zum Jahresende 2015 belief sich der Euro-Bargeldumlauf 
auf rund 1.109,4 Mrd EUR, davon rund 1.083,4 Mrd EUR 
Banknoten (etwa 18,9 Mrd Stück) und rund 26,0 Mrd EUR 
Münzen (etwa 116,1 Mrd Stück) – eine Steigerung von 
6,5 % gegenüber Ende 2014. Einerseits ist Bargeld weiterhin 
das beliebteste Zahlungsmittel im Euroraum, andererseits 
reflektiert dieser Anstieg auch die zunehmende Bedeutung 
des Euro-Bargelds außerhalb des Euroraums, wo rund 
25 % zirkulieren. Euro-Banknoten zirkulieren frei über 
die Grenzen der  Euro-Länder.  Somit kann der tatsächliche 
Euro-Banknoten umlauf für  Östereich nur geschätzt werden. 
Die OeNB wendet eine neue Methodik zur Schätzung an, 

die auf den tatsächlichen Einlieferungen basiert und Umlauf-
geschwindigkeit, Banknotenbearbeitung außerhalb der 
OeNB / GSA und den Banknotengroßhandel berücksichtigt. 
Daraus ergibt sich für Ende 2015 ein geschätzter Banknoten-
umlauf von 567,5 Mio Stück Euro-Banknoten im Wert von 
28,4 Mrd EUR.

Eine Banknote hat je nach Kategorie eine durchschnitt-
liche Lebensdauer von zwei bis sieben Jahren und kommt 
im Durchschnitt etwa drei bis vier Mal pro Jahr zur OeNB 
bzw. GSA zurück, wo ihre Umlauffähigkeit (Echtheit, 
Vollständigkeit und Verschmutzungsgrad) überprüft wird. 
Dieser Vorgang wird als Sekundär produktion  bezeichnet. 
Umlauffähige Banknoten werden wieder ausgegeben, un-

in Mrd EUR
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brauchbare Banknoten werden aussortiert, entwertet und 
schließlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ver-
nichtet. 

Im Jahr 2015 wurden insgesamt 1,57 Mrd Stück 
 Euro-Banknoten mit einem Wert von 66,9 Mrd EUR 
und 2,66 Mrd Stück Euro-Münzen (1,1 Mrd EUR) bei 
der OeNB und GSA eingeliefert und geprüft. In Öster-
reich entspricht das etwa 80 % der gesamten Banknoten-
bearbeitung. Die verbleibenden 20 % werden von anderen 
Bargeldakteuren (laut EZB-Beschluss z. B. Kreditinstitute, 
Wechselstuben, Kasinos) nach Vorgaben der OeNB durch-
geführt. Ausgeliefert wurden 1,45 Mrd Stück Euro-Bank-
noten (68,9 Mrd EUR) und 2,95 Mrd Stück Euro-Münzen 
(1,14 Mrd EUR). Damit übernimmt die OeNB gemeinsam 
mit der GSA 4,5 % der  gesamten Banknoteneinlieferungen 
und 4,0 % der Bank notenauslieferungen sowie 18,1 % der 
gesamten Münzeinlieferungen und 14,7 % der Münzaus-
lieferungen im Eurosystem. 

Neben der effizienten Bargeldorganisation im Inland 
hat sich die OeNB aufgrund ihrer Erfahrungen im Bargeld-
bereich und der  geografisch günstigen Lage Österreichs zu 
einer wichtigen  Ansprechpartnerin für viele Notenbanken 
aus Ländern in Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) 
entwickelt, in denen der Euro zu einem  erheblichen Teil als 
Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel  verwendet wird. 
Aufgrund der Geschäftstätigkeit einiger  österreichischer 
Banken in CESEE fließen beträchtliche Mengen an Euro- 
Bargeld aus dieser Region an die OeNB zurück. Auch dieser 
Rücklauf wird von OeNB und GSA auf Echtheit und Um-
lauffähigkeit geprüft und  sodann wieder dem Geldkreislauf 

zugeführt. Auf diese Weise trägt die OeNB maßgeblich 
zur Effizienz der Bargeldversorgung bei.

Bargeldsicherheit

Der österreichische Anteil am gesamteuropäischen 
 Fälschungsaufkommen ist 2015 mit rund 1,6 % nach wie 
vor gering und zeigt, dass Österreich zu den Ländern mit 
dem geringsten  Fälschungsaufkommen innerhalb des 
 Euroraums zählt. Bargeld  erweist sich nach wie vor, als 
ein sehr sicheres Zahlungsmittel. Aufgrund des  hohen 
 Bearbeitungsvolumens von OeNB und GSA können 
 Fälschungen schnell aus dem Umlauf genommen und der 
Polizei für weitere Ermittlungen zur Verfügung gestellt 
werden. Hauptsächlich von Fälschungen betroffen sind in 
Österreich die Denominationen 20 und 50 Euro. Die meisten 
Fälschungen werden in den Ballungsräumen Westösterreichs 
und in Wien verzeichnet.

Um die verschiedenen Zielgruppen über die Sicherheits-
merkmale der Euro-Banknoten zu informieren, setzt die 
OeNB gezielte Schwerpunkte und nutzt mehrere Kommu-
nikationskanäle. Dazu zählen Schulungen für Multiplika-
toren in Banken und Handel direkt am Arbeitsplatz und 
Informationen für die österreichische Bevölkerung.

Am 2. Mai 2013 wurde erstmals die 5-Euro-Bank-
note, am 23. September 2014 die 10-Euro-Banknote und 
am 25. November 2015 die 20-Euro-Banknote der neuen 
 Europa-Serie mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen aus-
gegeben. Für einen bestimmten Zeitraum werden beide 
Euro-Banknotenserien parallel im Umlauf sein. 
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Umtausch alter Banknoten
Das Datum, ab dem die Banknoten der ersten  Euro-Serie 
kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr sind, wird von der 
EZB und der OeNB zeitgerecht bekannt gegeben; aber auch 
danach kann die erste Euro-Serie unbefristet bei der OeNB 
umgetauscht werden.

Ähnliches gilt für den Schilling: Insgesamt waren Ende 
2015 noch rund 8,6 Mrd ATS (626 Mio EUR) ausständig. 
Schilling-Banknoten der letzten Serie können auch unbe-
fristet bei der OeNB umgetauscht werden. Für ältere Schil-
ling-Banknoten gilt eine zeitlich begrenzte Umtauschfrist 
(Präklusionsfrist). Die letzte Präklusionsfrist für die Noten 
1.000 Schilling „Erwin Schrödinger“ und 500 Schilling „Otto 
Wagner“ endet am 20. April 2018. 
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Kartenzahlungsverkehr und 
 Zahlungsverhalten
Zu Beginn einer Zahlung stellt sich häufig die Frage, ob 
in bar oder mit Karte bezahlt wird. Die Entscheidung ist 
von mehreren Faktoren abhängig, z. B. ob ausreichend 
 Bargeld verfügbar ist oder ob das Konto bei  Bezahlung 
mit der Karte überzogen wird und dadurch Gebühren und 
Überziehungszinsen anfallen. Auch andere Faktoren, wie 
Bonus programme in Verbindung mit Kundenkarten2 mit 
Zahlfunktion oder die Branche, in der eingekauft wird, 
sind für die Wahl des Zahlungsmittels relevant.

Grundsätzlich kann zwischen Debitkarten (Bankomat-
karten), Kreditkarten und Prepaidkarten  unterschieden 
werden. Mit einer  Debitkarte kann der Karteninhaber bar-
geldlos bezahlen und Bargeld an Bankomaten von  seinem 
Konto abheben. Das Konto des Karten inhabers wird nach 
dem Kauf bzw. nach der Behebung sofort belastet. Im 
 Unterschied zur Bankomatkarte erfolgen bei Geldabhe-
bungen und Einkäufen mit der Kreditkarte keine sofor-
tigen Belastungen des  Girokontos des Karteninhabers. 
Der Karten inhaber erhält in gewissen Zeitabständen eine 
 Abrechnung über sämtliche in einem bestimmten Zeit-
raum getätigte Umsätze, die anschließend über sein Konto 
innerhalb  einer bestimmten Frist oder in mehreren Raten 
abgerechnet  werden. Prepaidkarten werden im Vorhinein 

mit einem Guthaben aufgeladen, über das der  Karteninhaber 
verfügen kann. Das Guthaben kann weltweit bei allen 
 Akzeptanzstellen verbraucht oder, je nach Karte, bei Geld-
ausgabeautomaten bar behoben werden. Ein Konto oder 
eine fixe Bankverbindung ist nicht  erforderlich. 

90 % der Österreicherinnen und Österreicher über  
14 Jahre verfügen über eine Karte mit Bankomatfunktion, 

Zahlungskarte

Zahlungskarte mit 
Bankomatfunktion

NFC-fähige 
Bankomatkarte

Kreditkarte

Kundenkarte mit 
Zahlungsfunktion

Zahlung über
Mobiltelefon / Internet

NFC-fähige 
QUICK-only-Karte

QUICK-only-Karte

Andere 
Zahlungsmethoden

Keine Zahlungskarte

Frage: Über welche dieser Zahlungskarten bzw. 
Kartenfunktionen verfügen Sie persönlich?

Quelle: OeNB-Barometer 2015.
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2  Kundenkarten sind zum Zweck der Kundenbindung ausgegebene Karten mit Branding.
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30 % sind im Besitz einer Kreditkarte. Im Vergleich zu 
Bankomat- und Kreditkarten ist der Anteil von Prepaid-
karten mit 18 % Kundenkarten mit Zahlungsfunktion und 
6 % QUICK-only-Karten gering.3 

Die OeNB führt in regelmäßigen Abständen  Umfragen 
zum Zahlungsverhalten der österreichischen  Bevölkerung 
durch. Diese Umfragen zeigen, dass Verbraucher nach 
wie vor am liebsten mit Bargeld bezahlen. Obwohl der 
 Besitz von Bankomat- und Kreditkarten seit 1996 konti-

nuierlich  gestiegen ist, dominiert Bargeld weiterhin klar 
die  österreichische Zahlungsmittellandschaft: 83,1 %  aller 
Transaktionen und 67,5 % des Einkaufswertes wurden 
2011 laut Umfrage bar abgewickelt. 13,8 % der Trans-
aktionen bzw. 25,8 % des Einkaufswertes wurden mit 
Bankomatkarten, 1,7 % der Transaktionen bzw. 4,9 % 
des Einkaufswertes mit Kreditkarten durchgeführt. Die 
hohe Bargeld nutzung kann zum einen mit dem einfachen, 
 gebührenfreien Zugang über rund 8.500 Bankomaten und 
zum anderen mit Verbraucherpräferenzen begründet  werden. 
Bargeld wird als einfach, praktisch und schnell wahr-
genommen. Vermutlich spielen auch Gewohnheit sowie die 
hohe Händlerakzeptanz eine Rolle.

Mit zunehmendem Ausbildungsniveau und der Höhe des 
Einkommens nimmt der Besitz von Bankomat- und Kredit-
karten in  Österreich zu. Besitzen z. B. 79 % der Pflicht-
schulabsolventen ohne  Zusatzausbildung eine Bankomat-
karte, so steigt dieser Wert bei  Maturanten bereits auf 
97 %. Nur 6 % der Pflichtschulabsolventen ohne Zusatz-
ausbildung  haben eine Kreditkarte, bei den Maturanten 
sind es 48 %. Geschlechtsspezifische Unterschiede beim 
Besitz von Bankomatkarten sind sehr gering (Männer: 
92 %, Frauen: 88 %).

Laut Statistik hat jede Österreicherin und jeder Öster-
reicher im Durchschnitt 71 EUR in der Geldbörse – ein 
Wert der für die österreichische Bevölkerung in den letzten 
Jahren relativ stabil ist. 57 % bezahlen einen Betrag zw. 51 EUR 
und 100 EUR mit der Bankomatkarte. Nur Beträge  unter 

Einkäufe 
bis 10 EUR

zwischen 
11 und 30 EUR

zwischen 
31 und 50 EUR

zwischen 
51 und 100 EUR

zwischen 
101 und 200 EUR

zwischen 
201 und 400 EUR

über 400 EUR

Frage: In welcher Form zahlen Sie üblicherweise bei den 
folgenden Beträgen?

Quelle: OeNB-Barometer 2015.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Bargeld KreditkarteBankomatkarte
Quick-FunktionNFC-Funktion

3  Quelle: OeNB-Barometer 2015.
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50 EUR werden häufiger bar als mit einer Karte  bezahlt, 
wobei Beträge bis 10 EUR sogar von 87 % der Öster-
reicherinnen und Österreicher bar bezahlt werden. Bei 
 Beträgen über 100 EUR sinkt der Anteil der Barzahlungen 
unter ein Drittel. Kreditkarten werden häufiger erst zur 
Bezahlung von  Beträgen ab 200 EUR eingesetzt. Nur 3 % 
bezahlen Beträge zwischen 51 EUR und 100 EUR mit der 
Kreditkarte. Nur knapp ein Viertel der Kreditkartenhalter 
bezahlt zumindest einmal pro Woche mit der Kreditkarte. 
Karten mit Banko matfunktion werden immerhin von 75 % 
ihrer Bezitzer mindestens einmal pro Woche zum  Bezahlen 
genutzt.

Mit Bankomatkarten mit NFC-Funktion können Ein-
käufe kontaktlos und bis 25 EUR ohne PIN-Eingabe  bezahlt 
werden. Near Field Communication (NFC) ist ein Über-
tragungsstandard zum kontakt losen Austausch von Daten 
über kurze Strecken, der vom NFC- Forum4 in Kooperation 
mit mehreren Firmen entwickelt wurde.  Österreichische 
Banken haben 2013 mit der Ausgabe NFC-fähiger Bankomat-
karten begonnen, die das Bezahlen von Beträgen unter  
25 EUR deutlich schneller und bequemer machen. Beträge 
 darüber erfordern aus Sicherheitsgründen eine PIN-Ein-
gabe. Seit der Einführung von NFC steigen die Transaktionen 
 monatlich; insgesamt gab es in Österreich im Jahr 2015 
34,45 Mio NFC-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen 
von 730 Mio EUR.5 Somit hat sich 2015 die Nutzung des 

kontaktlosen Bezahlens an den POS-Kassen im  Vergleich 
zu 2014 verdreifacht.

Standards im Kartenzahlungsverkehr

Um eine breite Akzeptanz der Karten sicherzustellen, müssen 
(internationale) Standards erfüllt werden. Die am weitesten 
verbreiteten Standards wurden von Kreditkartenfirmen 
entwickelt (z. B. der von MasterCard entwickelte Maestro- 
Standard). Bankomatkarten mit Maestro-Logo können zur 
Bezahlung bzw. Geldabhebung auf allen Terminals und 
Bankomaten mit diesem Symbol verwendet werden. Damit 
Zahlungskarten auch grenzüberschreitend genutzt werden 
können, haben  Europay International, MasterCard und 
Visa den EMV-Standard in den 1990er-Jahren entwickelt. 
Um den technisch überholten Magnetstreifen abzulösen, 
wurden die Karten mit einem Mikro chip ausgestattet, mit 
dem die Echtheit der Karte und der PIN überprüft  werden 
können. Im Gegensatz zum Magnetstreifen ermöglicht der 
Chip auch Zusatzfunktionen, wie z. B. Stammkunden-
abfragen. Maestro-Karten funktionieren sowohl mit PIN- 
Eingabe mit EMV-Technologie als auch mit PIN oder Unter-
schrift mit herkömmlicher Magnetstreifen-Technologie. 
Durch den Umstieg auf den Chip fallen Probleme mit dem 
Magnetstreifen weg. So kann der Magnetstreifen nach 
 Kontakt mit einem magnetischen Gegenstand, wie einem 
Mobiltelefon, nicht mehr ausgelesen werden, weshalb Karten 
immer wieder ausgetauscht werden müssen. Ein  weiterer 

4  Das NFC-Forum wurde 2004 von NXP Semiconductors (Philips), Sony und Nokia gegründet.
5  Quelle: Payment Services Austria.
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Nachteil besteht darin, dass die Daten auf dem Magnet-
streifen auch durch Dritte ausgelesen werden können. So 
werden etwa beim  Magnetstreifenskimming von heimlich 
montierten Lesegeräten an Bankomaten oder Türöffnern 
von Bankfilialen die Daten auf dem Magnetstreifen kopiert 
und der PIN-Code z. B. durch Minikameras oder mithilfe 
von an Bankomaten montierten Tastaturattrappen ausge-
späht. Viele Bankomaten wurden bereits umgerüstet, um 
das Magnetstreifenskimming zu verhindern. Wenn die für 
die Transaktion notwendigen Daten nur auf dem Chip und 
nicht auch auf einem Magnetstreifen gespeichert werden, 
dann ist Magnetstreifen skimming nicht möglich.

Mit GeoControl, einem kostenlosen Service für alle 
Inhaber einer österreichischen Maestro-Bankomatkarte, 
sollen Bargeld bezüge mithilfe gestohlener Daten in  vielen 
Ländern außerhalb Europas verhindert werden. Diese 
Funktion ist bereits in mehreren europäischen Ländern 
 erfolgreich in  Anwendung. Die Zahl gemeldeter Miss-
brauchsfälle konnte in diesen Ländern reduziert und  damit 
die Sicherheit der Karteninhaber weiter verbessert  werden. 
In Österreich wird seit Jänner 2015 jede österreichische 
Maestro- Bankomatkarte automatisch für GeoControl 
 aktiviert. Möchten Karten inhaber seit diesem Zeitpunkt 
ihre Karte außerhalb Europas einsetzen, muss die Funktion 
GeoControl für den Zeitraum des Auslandsaufenthalts bei 
der Hausbank deaktiviert werden. 

Parteien im Kartenzahlungsverkehr

Bei einer Kartentransaktion sind immer mehrere Parteien 
involviert. Die Issuing Bank, auch Issuer genannt, gibt  Karten 

an ihre Kunden aus. Der Issuer hat eine vertragliche 
 Beziehung zum Karteninhaber und zur Kartenorganisation. 
Die Acquiring Bank, kurz Acquirer, schließt Verträge mit 
der Kartenorganisation und mit Händlern über die Karten-
akzeptanz. Für die Abwicklung der Zahlungen sind Issuer 
und Acquirer mit Zahlungsdienstleistern verbunden. Karten-
organisationen haben weder mit Karteninhabern noch mit 
Händlern einen Vertrag. Sie  vergeben Lizenzen an Banken 
für das Issuing- und Acquiring-Geschäft und sorgen durch 
Regularien, einheitliche Formate, Netzwerke etc. für eine 
standardisierte Abwicklung und Verrechnung zwischen 
den teilnehmenden Banken. 

Beim Vier-Parteien-System zahlt der Händler an den 
Acquirer die Merchant Service Charge (MSC), die in der 
Regel nach einem bestimmten Prozentsatz am Transaktions-
betrag berechnet wird. Ein Teil dieser MSC wird vom 
 Acquirer in Form der Interchange Fee an den Issuer weiter-

Kartenemissionsbank
(Kartenausgeber, Issuer)

Händleraquisitionsbank 
(Acquirer)

Service Provider 
 
• Netzwerkbetrieb
• Processing
• Settlement
• Clearing

Karteninhaber Kartenakzeptanzstelle 
(Händler)

Issuing Acquiring

Beziehungen im Kartengeschäft
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gegeben, damit dieser zur weiteren Ausgabe von Karten, 
einer wichtigen Komponente im Gesamtsystem, motiviert 
wird. Außerdem sollen damit die Kosten der Issuer für die 
Transaktionsabwicklung und Kunden betreuung abgegolten 
werden. Der Karteninhaber bezahlt meistens eine Jahres-
gebühr an den Issuer. Die Lizenzgeber, also die Kreditkarten-
firmen, verrechnen Lizenzgebühren an Acquirer und Issuer.

Beispiel für eine Kauftransaktion: Wird um 100 EUR 
bei einem  Lebensmittelhändler mit Karte eingekauft, dann 
reicht der Händler die Transaktion zur Bezahlung bei  seiner 
Acquiring Bank ein und erhält zum Beispiel 97 EUR bei  
einem Disagio von 3 %. Der Acquirer reicht bei der Clearing-
stelle 100 EUR zur Bezahlung durch die Issuing Bank ein 
und lässt sie dabei gleichzeitig z. B. 1 EUR als Interchange 
Fee gutschreiben. Der sich daraus errechnete Saldo von 
99 EUR wird der Acquiring Bank gutgeschrieben. Mit 

der Differenz aus den erhaltenen 99 EUR und den an den 
Händler bezahlten 97 EUR deckt die Acquiring Bank ihre 
Kosten zuzüglich Gewinnmarge ab. Die  Issuing Bank bucht 
100 EUR vom Konto des Karteninhabers ab bzw. finan-
ziert diese bis zum Abrechnungstag vor. Die Interchange 
Fee von 1 EUR deckt die Kosten plus die Gewinnmarge 
der  Issuing Bank ab. 

Die Kosten der Interchange Fee muss letztlich der 
Händler bzw. der Verbraucher über den Preis eines Produkts 
zahlen. Sie sind potenziell wettbewerbsverzerrend. Daher 
wurde im Jahr 2015 eine Verordnung erlassen, die eine 
 Deckelung der Interchange Fee bei Debit- und Kreditkarten-
transaktionen in Höhe von 0,2  % bzw. 0,3  % vorsieht.

Beim Drei-Parteien-System ist der Issuer auch  gleichzeitig 
 Acquirer. Demnach fallen hier keine Interchange Fees an. 
Die Gebühren für den Händler, die Karteninhabergebühr 
sowie Lizenzgebühren werden wie beim Vier-Parteien- System 
fällig. 

Acquirer Issuer

Lizenzgeber

Händler Kunden

Merchant Service Charge Karteninhabergebühr

Interchange Fee

LizenzgebührLizenzgebühr

Merchant Service Charge, Interchange Fee
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Zahlungsverkehrsabwicklung
Clearing – zentrale Abwicklung von 
 Zahlungstransaktionen

Haben Händler und Kunden ihre Konten bei der gleichen 
Bank, dann hat die Bank alle Informationen, um die Gutschrift 
bzw. Belastung auf den Konten durchzuführen. Haben 
Zahler und Zahlungsempfänger Konten bei verschiedenen 
Banken, dann muss die Bank des Zahlers mit der Bank des 
Zahlungsempfängers Informationen  austauschen, um die 
Zahlung ohne zwischengeschaltetes Clearing  abwickeln zu 
können. Diese Verbindungen zwischen Banken  werden auch 
als Korrespondenzbankensystem bezeichnet. Für die über 
700 Banken in Österreich würde das eine sehr  komplexe 
Struktur erfordern. Daher sind Banken Teilnehmer an so-
genannten Clearing häusern, in denen die Aufrechnung von 
gegenseitigen Forderungen und  Verbindlichkeiten erfolgt, 
wobei nur der aus der Aufrechnung resultierende Saldo 
ausgeglichen werden muss. 

Geht man von einem sehr einfachen Beispiel aus, 
in dem es nur zwei Banken mit zwei Transaktionen gibt 
(Bank A muss 100 EUR an Bank B und Bank B muss  
80 EUR an Bank A zahlen), dann müsste durch die 
 Abwicklung über ein Clearinghaus nach erfolgter Aufrech-
nung nur Bank A 20 EUR an Liquidität bereitstellen, damit 
beide Transaktionen abgewickelt werden können. 

Je mehr Banken an einem Clearinghaus teilnehmen 
und je mehr Transaktionen im gleichen  Abrechnungszyklus 
abgewickelt werden können, umso höher ist die Aufrech-

nungseffizienz (auch Netting effizienz). Neben dem Vorteil, 
dass sich nicht alle Banken miteinander verbinden müssen, 
um Zahlungen abwickeln zu können, ist die im Beispiel 
gezeigte liquiditätsschonende Abwicklung ein weiterer 
wesentlicher Vorteil von zentralen Clearingstellen. Man 
braucht sich nur zu überlegen, wie viel  Liquidität Banken 
täglich bereithalten müssten, wenn jede einzelne Zahlung 
brutto – also ohne gegenseitige Aufrechnung –  abgewickelt 
werden müsste.  Damit auch grenzüberschreitende  Zahlungen 
ausgeglichen werden können, bestehen Verbindungen 
 zwischen nationalen Clearing häusern und Anbietern von 
paneuropäischen Clearinglösungen. 

Clearinghäuser können einen Beitrag zur Finanzmarkt-
stabilität leisten, da sie sich ausreichend absichern müssen, 
damit bei Ausfall eines oder mehrerer  Clearingteilnehmer 
nicht alle im Clearingzyklus verarbeiteten Zahlungen 
rückabgewickelt werden müssen – z. B. durch das Sperren 
von Liquidität bzw. Sicherheiten (Wertpapiere) auf dem 
Konto bzw. auf dem Depot der Clearingteilnehmer. 

Clearingservices der OeNB

Die OeNB bietet Banken die Teilnahme an ihren  Clearing- 
und  Zahlungsverkehrssystemen an, die wiederum mit 
 anderen Systemen für die Abwicklung  grenzüberschreitender 
Zahlungen verbunden sind. So ermöglicht die OeNB seit 
2003 als direkte Teilnehmerin einen  Zugang zum pan-
europäischen Clearinghaus STEP2 der EBA (Euro  Banking 
 Association) und seit 2007 auch die Abwicklung grenz-
überschreitender Interbankenzahlungen mit Kooperations-
partnern aus Deutschland, Italien und den Niederlanden. 
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Dadurch verfügen die österreichischen Banken über  einen 
günstigen und  direkten  Zugang zu den Zahlungsver-
kehrsmärkten wichtiger Handelspartner Österreichs. Seit 
 Dezember 2013 werden diese Serviceleistungen gebündelt 
als Clearing Service.International (CS.I) von der OeNB 
 angeboten und rund 110.000 Transaktionen pro Tag abge-
wickelt. 

Seit 2011 steht österreichischen Banken das von der 
GSA angebotene Clearing Service.Austria (CS.A) für die 
Abwicklung von  nationalen Interbankenzahlungen zur Ver-
fügung. Da CS.A in enger Kooperation mit Kommerzbanken 
entwickelt wurde, konnte eine breite Teilnahme und die 
Erreichbarkeit von nahezu allen österreichischen Banken 
über CS.A sichergestellt werden. Durchschnittlich  werden 

täglich 2,3 Mio Transaktionen in CS.A abgewickelt, zu 
Spitzenzeiten sind es bis zu 8,5 Mio Transaktionen. Der 
durchschnittliche Tagesgesamtwert der Transaktionen be-
trägt rund 2,8 Mrd EUR. 

Nach der erfolgten Aufrechnung (Clearing) können die 
daraus  resultierenden Salden final auf Zentralbankgeld-
konten in TARGET2, dem Zahlungssystem der  Notenbanken 
des Eurosystems, gebucht werden. Dafür werden die Netto-
positionen je Clearing-Teilnehmer im internen Buchungs-
system der OeNB kumuliert und über Betrags- bzw. Wert-
papiersperren auf den bei der OeNB gehaltenen Konten 
bzw. Depots der Teilnehmer besichert. Das Settlement in 
Zentralbankgeld reduziert das Liquiditätsrisiko im öster-
reichischen Interbankenzahlungsverkehr. Darüber hinaus 
ist CS.A ein gemäß Finalitätsgesetz anerkanntes  System, 
d. h. in CS.A eingebrachte Zahlungsaufträge gelten als  final 
und können selbst im Insolvenzfall eines Teilnehmers nicht 
widerrufen werden. Die Settlement-Zyklen in CS.A sind 
so gewählt, dass Zahlungen einerseits zeitnah erfolgen 
und  andererseits ein optimaler Nettingeffekt (rund 70 %) 
 erzielt werden kann. Durch das gegenseitige Aufrechnen 
von Verbindlichkeiten und Forderungen (Netting) ist, wie 
im Beispiel oben beschrieben, ein  wesentlich geringerer 
Einsatz von Liquidität erforderlich. 

Nachdem der Clearer für einen Abrechnungszyklus die 
Geldpositionen für seine Kunden (z. B. Acquirer und  Issuer) 
errechnet hat, folgt als letzter Schritt das Settlement, also 
die finale Gutschrift auf dem Konto der Acquiring Bank 
und die Belastung auf dem Konto der Issuing Bank. Bei einer 

CS.I 
 

Clearing Service.International

  OeNB-Kooperationspartner EBA Clearing 
 

Step2

CS.A 
 

Clearing Service.Austria

Clearing Services

Österreich  
grenz- 
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Produktrückgabe erfolgt die Buchung in umgekehrter 
Richtung.

TARGET26 – das RTGS-System7 des Eurosystems 

Neben dem finalen Ausgleich von Salden aus Clearingsystemen 
und Wertpapierabwicklungssystemen steht TARGET2 vor 
allem für die Abwicklung des Interbankenzahlungsverkehrs 
und geldpolitischer Geschäfte zur Verfügung. Die Endgültig-
keit (Finalität) der über TARGET2 geleisteten Zahlungen 
ist von zentraler Bedeutung für  jeden Zahlungsempfänger. 
Die diesbezügliche Rechtssicherheit wird durch das Bundes-
gesetz über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zah-
lungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen 
 (Finalitätsgesetz) geschaffen. Alle Zahlungen, die über ein 
gemäß  Finalitätsgesetz anerkanntes System erfolgen, sind 
rechtlich wirksam und für Dritte verbindlich (final). Die 
Teilnehmer können sich somit darauf verlassen, dass ihre 
Transaktionen nicht mehr widerrufen werden können und 
ein rückwirkender Eingriff (z. B. aufgrund eines Insolvenz-
verfahrens gegen einen anderen Teilnehmer) unmöglich ist. 
Die OeNB fungiert als für die Anerkennung gemäß Finalitäts-
gesetz zuständige Behörde. 

Mit der Einführung des Euro am 1. Jänner 1999 wurde 
auch das erste TARGET-System in Betrieb genommen, 
das aus einem  Verbund der einzelnen RTGS-Systeme der 
Zentral banken des Eurosystems bestand. Die Vorteile von 
TARGET in Bezug auf Schnelligkeit und Sicherheit haben 

dazu geführt, dass das System nicht nur für Großbetrags-
zahlungen, sondern zum Teil auch für Massenzahlungen 
genutzt wurde. Auch kleine Zahlungsinstitute in der EU 
konnten mit TARGET ihren Kunden eine kostengünstige 
und effiziente  Abwicklung von grenzüberschreitenden 
Zahlungen anbieten. 

Im November 2007 startete die zweite Generation des 
TARGET-Systems. Anstatt einer Vielzahl von  Einzelsystemen 
wurde  TARGET2 auf einer technischen Plattform mit 
einheitlichen Funktionen realisiert und bietet allen Teil-
nehmern ein einheitliches  Gebührenmodell. Als zentrale 
Infra struktur für die Abwicklung von Euro-Zahlungen und 
geldpolitischen Transaktionen trägt TARGET2 wesentlich 
zur Integration des Euro-Finanzplatzes bei. Banken können 
in TARGET2 ihren Interbankenzahlungsverkehr und ihre 
aus Nebensystemen, wie z. B. Wertpapierabwicklungs- 
und Clearingsystemen, resultierende  Ausgleichszahlungen 
in Echtzeit  abwickeln. Dafür müssen Banken bei  ihren 
 nationalen Zentral banken die entsprechende Liquidität 
oder  andere Sicherheiten, wie z. B. Wertpapiere,  vorhalten. 
Durch die Echtzeit-Abwicklung steht dem  Zahlungsempfänger 
sofort der überwiesene Betrag zur Verfügung. In TARGET2 
gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen nationalen 
und grenzüberschreitenden Transaktionen. Über die rund 
1.000  direkten und 735 indirekten Teilnehmer in TARGET2 
sind rund 55.300 Banken erreichbar. Neben der sehr guten 
Erreichbarkeit über TARGET2 profitieren die Teilnehmer 

6  Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer.
7  Real-Time Gross Settlement.
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auch von einer hohen Ausfallsicherheit. Im Jahr 2015 wurden 
täglich durchschnittlich 343.729 Transaktionen mit einem 
 Gesamtwert von knapp 1.800 Mrd EUR abgewickelt. Das 
entspricht einem Anteil von rund 90 % des Gesamtwertes, 
der 2014 in Großbetragszahlungssystemen in Euro abge-
wickelt wurde. Der österreichische Anteil am Transaktions-
volumen von TARGET2 beträgt rund 2 %, der Anteil am 
 gesamten Transaktionswert beträgt rund 1 %.  
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Überweisungen und 
 Lastschriften
Sichere Überweisungen und Lastschriftverfahren sind Vor-
aussetzungen für den funktionierenden  Zahlungsausgleich 
 zwischen Akteuren in einer Wirtschaft. Doch wer ist eigent-
lich für das Funktionieren und die Sicherheit von Zahlungs-
verkehrssystemen verantwortlich? Einerseits kann der Gesetz-
geber Rahmenbedingungen für den Zahlungsverkehr 
festlegen, andererseits spielen Betreiber von Zahlungsver-
kehrsinfrastrukturen, darunter auch Zentralbanken, eine 
wesentliche Rolle bei der Bereitstellung und Harmonisierung 
von Zahlungsverkehrssystemen. Zentralbanken übernehmen 
zusätzlich die Aufgabe der Zahlungssystemaufsicht. 

Für die Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsver-
kehrsraums (Single Euro Payments Area, SEPA) war ein 
 Zusammenspiel aller oben genannten  Akteure notwendig. 
SEPA zielt auf die Nutzung gleicher Verfahren und Standards 
im Euro- Zahlungsverkehr ab. Nach der erfolgreichen Ein-
führung des Euro-Bargelds sollte mit SEPA der fragmen-
tierte bargeldlose Zahlungsverkehr in Europa vereinheit-
licht und ein Binnenmarkt für den  Zahlungsverkehr in 
der EU geschaffen werden, in dem grenzüberschreitende 
Zahlungen genauso einfach und kostengünstig wie inländi-
sche Zahlungen abgewickelt werden können. Dafür bedarf 
es entsprechender Formate, Systeme und Regeln. Diese 
Rahmenbedingungen sind jedoch von Land zu Land unter-
schiedlich. Aus diesem Grund stellt die Implementierung 

der für alle Marktteilnehmer harmonisierten SEPA-Formate 
für Überweisungen und Lastschriften einen wesentlichen 
Aspekt des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums dar. 
Die SEPA-Formate wurden vom Europäischen Zahlungs-
verkehrsausschuss (EPC, European Payments  Council) ent-
wickelt, der sich aus  Vertretern von Banken, Bankenver-
bänden und Zahlungsinstituten zusammensetzt.

Mit der EU-Verordnung 260/2012 (SEPA-Verordnung) 
wurden die SEPA-Formate ab 1. August 2014 für alle  Länder 
des Euroraums verpflichtend. Mit der SEPA-Verordnung, 
der EU-Gebührenverordnung und der Zahlungsdienste-
richtlinie wird sichergestellt, dass alle nationalen und grenz-
überschreitenden Euro-Zahlungen inner halb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) über ein Konto zu 
den gleichen Konditionen wie Inlandszahlungen innerhalb 
 eines Bankgeschäftstags elektronisch abzuwickeln sind. Bei 
beleg haften Überweisungen beträgt die  maximale Durch-
führungsdauer zwei Geschäftstage.  Einzugsermächtigungen 
(Mandate), die bereits im nationalen Verfahren erteilt 
wurden, behalten auch im SEPA-Lastschriftverfahren für 
Verbraucher weiterhin ihre Gültigkeit. Für das neue Last-
schriftverfahren, das ausschließlich zwischen  Unternehmen 
verwendet werden kann (SEPA Direct Debit Business-to- 
Business), müssen neue Mandate aus gestellt werden.

Um eine rasche Verarbeitung von Zahlungen im EWR 
zu ermöglichen, wurde ein einheitliches Format für Konto-
nummern entwickelt. Die International Bank Account 
Number, kurz IBAN, setzt sich im Regelfall aus der schon 
bisher bekannten Kontonummer und der Bankleitzahl 
 zusammen und wird lediglich durch einen Ländercode (AT 
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für Österreich) und zwei Prüfziffern ergänzt. Die Prüf-
ziffern reduzieren Fehlüberweisungen, da die Bank schon 
bei Entgegennahme des Zahlungsauftrags die formale  
Korrektheit der IBAN überprüfen kann. 

Seit August 2014 können Euro-Zahlungen inner-
halb Österreichs und innerhalb der EU nur mit der IBAN 
(ohne Business Identifier Code, kurz BIC) durchgeführt 
werden (IBAN only). Eine öster reichische IBAN hat  immer 
20 Stellen. Bankkunden finden die eigene IBAN auf  ihren 
Kontoauszügen, ihren Konto- bzw. Bankomatkarten sowie 
in ihrem Online-Banking-Portal im Internet. Der 
BIC ist die weltweit eindeutige Kurzbezeichnung  einer 
Bank. Mit IBAN und BIC können Kundenkonten und 
 Banken daher weltweit eindeutig identifiziert werden. 
Der Aufbau des BIC ist alphanumerisch und auf 8 oder  
11 Stellen beschränkt. 

Wie bisher werden die Kontodetails der Zahlungs-
empfänger von diesen bekannt gegeben. Die korrekte 
IBAN der Zahlungsempfänger  befinden sich u. a. auf 
 Rechnungen.

Mit der SEPA-Verordnung wurde die Grenze von 50.000 
EUR für die Gebührengleichstellung von nationalen und 
grenzüberschreitenden Überweisungen innerhalb der EU 
sowie bei Transaktionen in die EWR-Länder ( Norwegen, 
Liechtenstein, Island) aufgehoben. Unabhängig vom Trans-
aktionsbetrag gelten somit für grenzüberschreitende Über-
weisungen und Lastschriften innerhalb der EU die  gleichen 
Preise wie für die entsprechenden Inlandstransaktionen, 
 vorausgesetzt, dass die IBAN korrekt angegeben ist und 
es sich um Euro-Zahlungen handelt. Zahlungen in die 
Schweiz und Monaco fallen nicht unter diese Verordnung. 
Die  SEPA-Verordnung räumt den Kontoinhabern zusätz-
liche Rechte ein, um ihre Konten gegen missbräuchliche 
Lastschriften zu schützen. So kann z. B. der Betrag einer 
Lastschrift, die auf das Konto gezogen werden kann, be-
grenzt werden oder aber auch das Konto für alle Lastschriften 
oder für Lastschriften von bestimmten Zahlungsempfängern 
gesperrt werden.

N A B A  A T  W W

R Z O O  A T    2 L   6 8 0

Bank Länder- 
code Ort Filiale

OeNB Wien,  
8-stellig für  
Hauptanstalten

Raiffeisenbank Wels,  
11-stellig für  
Zweiganstalten

Aufbau eines österreichischen BIC

A T  6 1  1 9 0 4 3  0 0 2 3 4 5 7 3 2 0 1

Länder- 
code

Prüf- 
ziffern Bankleitzahl Kontonummer

Aufbau einer österreichischen IBAN
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Neue Zahlungsmittel
Immer häufiger werden bargeldlose Zahlungen mittels 
 moderner Kommunikationstechnologien durchgeführt. 
Neue Zahlungsdienste werden von Banken, Telekommunika-
tionsunternehmen und neuen Zahlungsdienstleistern vor-
rangig im Bereich Mobile Payments entwickelt. Dazu zählen 
sowohl Zahlungslösungen mit mobilen Geräten, wie z. B. 
mit Smartphones, Tablets und Notebooks, als auch mobile 
Point-of-Sale (POS)-Lösungen, wie Kassensysteme für 
Karten- oder mobile Zahlungen und Aufsteckmodule für 
mobile Endgeräte. Da es keine gesetzlichen Vorgaben oder 
etablierte Marktstandards für diese neuen Zahlungslösungen 
gibt, besteht die Gefahr einer Fragmentierung des Marktes 
bzw. einer eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit für be-
stimmte Händler. 

Bei der Übertragungstechnologie setzen neue Produkte 
auf den bereits erwähnten NFC-Standard, aber auch auf 
Bluetooth und QR- oder Strichcodes. Die Software- Lösungen 
reichen von einfachen Bezahl-Apps bis hin zu Mobile Wallets,  
die neben Zahlungen auch für die Verwaltung von Gut-
schein- und Kundenkarten eingesetzt werden  können. 
Zu den Hardware-Lösungen zählen mobile  Terminals mit 
Touchfunktion, sowie die Bezahlung mittels Fingerabdruck.
Zusammen mit österreichischen Kreditinstituten  arbeitet 
die Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungs-
verkehr GmbH (STUZZA) an Methoden und  Normen 
für einen einheitlichen Zahlungsverkehr in  Österreich. 

Zur Förderung von SEPA wurde Anfang 2005 das 
 Austrian Payments Council (APC) als zentrale SEPA-
Koordinierungs stelle für österreichische Banken in der 
STUZZA ge gründet. Weitere Themen der STUZZA sind 
die Normierung und Einsatzkoordination der eps-Online- 
Überweisung8  sowie die Belegreduktion und der Multi 
Bank Standard (MBS). Die eps-Online-Überweisung setzt 
auf dem jeweiligen  Online-Banking der Käuferbank auf 
und ermöglicht allen Käufern eine einfache und sichere  
Abwicklung ihrer Zahlungen bei Einkäufen über das Internet. 
Der MBS erleichtert Unternehmen die Verwaltung ihrer 
Kontoverbindungen zu mehreren österreichischen Banken.

8  Electronic Payment Standard.
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Wertpapierabwicklung in 
 Österreich mit  TARGET2-  
 Securities
Grundsätzlich kann der Wert-
papier abwicklungsprozess in drei 
Teile unterteilt werden: Wert-
papierhandel, Clearing und Settle-
ment. Der Wertpapierhandel kann 
auf Börsen oder außerbörslich 
(OTC-Handel, Over-the- Counter) 
stattfinden. Die Wiener Börse 
wurde 1771 gegründet und 
zählt zu den ältesten Börsen der 
Welt. Zum Hauptgeschäftsbe-
reich gehört der Handel auf dem 
 Kassamarkt mit Wertpapieren. 

Wertpapier-Clearer werden 
auch als zentrale Kontrahenten 
bzw.  zentrale Gegenparteien 
(Central Counterparty, CCP) 
bezeichnet, da sie als Vertrags-
partei zwischen Käufer und 
Verkäufer treten. Da die Handelsteilnehmer nur noch mit 
der CCP in Vertragsbeziehungen stehen, wird der  Handel 
 anonymisiert, die Nettingeffizienz gesteigert sowie das 
Erfüllungs- und Kontrahenten risiko reduziert. Zur Ver-

minderung der zuvor genannten Risiken müssen die Handels-
teilnehmer Sicherheiten in Form von Liquidität und/oder 
Wertpapieren bei der CCP hinterlegen. Die CCP.Austria 
Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH (CCP.A) 
wurde durch die Vorstände der Wiener Börse AG und der 
Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB) gegründet und 
fungiert seit 2005 als CCP für alle an der Wiener Börse AG 
getätigten  Geschäfte auf dem Kassamarkt.

Beginnend mit Juni 2015 wird das Wertpapiersettle ment 
in Europa schrittweise auf TARGET2-Securities (T2S) 
verlagert. T2S ist eine zentrale technische Plattform des 
Euro systems, auf der Wertpapiertransaktionen stückseitig 
auf Wertpapierdepots bei Central Securities Depositories 
(CSDs) und geldseitig auf Geldkonten bei Zentral banken 
 final gebucht werden. Die Verwahrung der effektiven 
Stücke erfolgt weiterhin durch CSDs sowie durch Depot-
banken. In Österreich nimmt die OeKB CSD GmbH die 
entsprechenden CSD-Aufgaben wahr und ermöglicht die 
eindeutige Identifizierung von Wertpapieren durch die 
Vergabe von ISINs (International Securities Identification 
Number), die aus einem Ländercode (z. B. AT für Öster-
reich) und einer zehnstelligen Ziffer besteht. 
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Die OeKB CSD GmbH wird ab Februar 2017 Wert-
papiertransaktionen in Euro ausschießlich in T2S buchen. 
Im September 2017 sollte die Migration auf T2S im Euro-
raum abgeschlossen und alle 23 Zentralverwahrer, die an 
T2S teilnehmen, über die T2S-Plattform erreichbar sein.

Mit der Etablierung einheitlicher Abwicklungsstandards 
und Formate sowie durch das Settlement in Zentralbank-
geld trägt T2S zur Harmonisierung und Integration des 
 Euro-Kapitalmarktes bei und macht das Settlement von 
Wertpapiertransaktionen effizienter, sicherer und trans-
parenter. 

Die Verordnung (EU) 909/2014 zur Verbesserung der 
Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Euro-
päischen Union und über Zentralverwahrer regelt die Auf-
sicht über und die Aufgaben von CSDs und normiert das 
Wertpapiersettlement. Seit 6. Oktober 2014 werden an der 
 Wiener Börse gehandelte Wertpapiere innerhalb von zwei 
statt bisher drei Tagen nach  Geschäftsabschluss  abgewickelt. 
Damit wurde auch eine Forderung aus der Verordnung 
über Zentralverwahrer frühzeitig erfüllt. Durch den 
schnelleren Austausch von Wertpapieren gegen Zahlung 
reduziert sich das Risiko, und Kreditinstitute sowie deren 
Kunden verfügen schneller über ihre Positionen. Weiters 
werden durch die Verordnung u. a. das CSD-Geschäft, der 
Zugang zu CSDs sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen 
für CSDs und für  andere Institute, die Serviceleistungen 
für das Wertpapiersettlement erbringen, europaweit ein-
heitlich geregelt.
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Zahlungssystemaufsicht in  
der OeNB
Beweggründe 
Funktionierende Zahlungs- und Wertpapierabwicklungs-
systeme zählen zu den Grundvoraussetzungen für die 
 Stabilität jedes  Finanzsystems. Dementsprechend wurden 
in den Zentralbanken des Eurosystems sukzessive Auf-
sichtsstrukturen geschaffen, deren Ziel es ist, die  Sicherheit 
und Stabilität der Finanzmarktinfrastrukturen zu  fördern 
und zu überwachen. Typische Risiken der Zahlungssysteme 
sind das Kreditrisiko (ein Teilnehmer zahlt nicht), das 
 Liquiditätsrisiko (ein Teilnehmer zahlt nicht fristgerecht), 
das Rechtsrisiko (die Vertragsgrundlagen zwischen Teil-
nehmern und dem System  erweisen sich als nicht durch-
setzbar), das technisch-operative Risiko (menschliches Ver-
sagen, IT-Probleme, terroristische Attacken etc.) sowie das 
systemische Risiko (Probleme in einem Zahlungssystem 
verursachen im Zuge einer Ketten reaktion Folgeprobleme, 
die im schlimmsten Fall das  gesamte Finanzsystem erfassen 
können). Die Aufsicht über die Zahlungssysteme ist  somit 
von grundlegender gesamtwirtschaftlicher Bedeutung und 
zählt folglich zu den Kernaufgaben der Zentralbanken. 
Auf europäischer Ebene erfolgt die Kooperation zwischen 
der EZB und den EU-Zentralbanken in einem dem EZB-

Rat9 direkt nachgeordneten Komitee. Dort werden jene 
Standards und Verfahren ausgearbeitet, die in der Folge 
eine harmonisierte Beaufsichtigung der Zahlungssysteme 
gewährleisten. Auch werden in diesem Rahmen die inter-
national tätigen Zahlungssysteme – wie etwa das Groß-
betragszahlungssystem TARGET2 – kooperativ, also ge-
meinsam von mehreren nationalen Zentralbanken, beauf-
sichtigt.

Rechtsgrundlage 

In der OeNB wurde die Zahlungssystemaufsicht (ZSA) im 
Jahr 2002 auf der Grundlage des § 44a Nationalbank gesetz 
1984 (NBG) eingerichtet. Als Zahlungssystem im juristi-
schen Sinne werden gewerbliche Einrichtungen mit min-
destens drei Teilnehmern definiert, die dem elektronischen 
Transfer von Geldwerten dienen (§ 44a Abs. 4 NBG). Die 
Aufsichtstätigkeit der OeNB erfolgt im Rahmen der vom 
EZB-Rat beschlossenen Vorgaben. Diese gründen sich auf 
Artikel 127 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) sowie auf die Artikel 3 und 
22 der ESZB/EZB- Satzung. 

Die OeNB als Zahlungssystemaufsichtsbehörde 

Die Aufsichtstätigkeit richtet sich primär an die Betreiber 
der Zahlungssysteme, da diese die zentrale Verantwor-
tung für die Ordnungsmäßigkeit des laufenden Systembe-
triebs tragen. Sofern dabei wichtige Leistungen (z. B. die 
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9  Der EZB-Rat ist das oberste Beschlussorgan der EZB. Er umfasst die sechs Mitglieder des EZB-Direktoriums und die  Gouverneure/Präsidenten 
der nationalen Zentralbanken im Euroraum.   
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Bereitstellung von Bankomaten) durch dritte Dienstleister 
 erbracht werden, erstreckt sich die Aufsicht auch auf diese. 

Für die Tätigkeit der Zahlungssystemaufsicht ist es 
 erforderlich, möglichst zeitnah über Änderungen bei den 
beaufsichtigten Zahlungssystemen informiert zu werden. 
Vor diesem Hintergrund ist mit 14. Jänner 2015 der neue  
§ 44a Abs. 7a NBG in Kraft getreten. Danach sind  Betreiber 
von Zahlungssystemen dazu verpflichtet, der OeNB die 
Aufnahme bzw. die Einstellung des Betriebs eines Zahlungs-
systems innerhalb von zwei Wochen schriftlich zu melden. 
Des Weiteren haben Betreiber von Zahlungssystemen der 
OeNB die Teilnehmer an ihren Zahlungssystemen zu melden 
sowie diesbezügliche Änderungen innerhalb von zwei Wochen 
schriftlich mitzuteilen. Die OeNB hat dabei Behördenstellung 
und kann folglich innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs 
im eingeschränkten Ausmaß Bescheide erlassen und Strafen 
verhängen. 

Die operative Tätigkeit der Systeme sowie deren Teil-
nehmer werden im Rahmen eines speziellen Meldesystems, 
der sogenannten Zahlungssystemstatistik, verfolgt. Die 
daraus gewonnene Information kann zu  Systemprüfungen 
führen, bei denen risikoorientiert vorgegangen wird. Bei 
 Defiziten werden gemeinsam mit den Beaufsichtigten ge eignete 
Behebungsmaßnahmen und ein bestimmter Zeitrahmen 
für die Umsetzung vereinbart. 

Auf europäischer Ebene steht derzeit die umfassende 
 Regulierung sämtlicher Finanzmarktinfrastrukturen (d. h. 
Zahlungssysteme, Zentralverwahrer, Wertpapierabwicklungs-
systeme, zentrale Gegenparteien und Transaktions register) 
im Vordergrund. Die  sogenannte European Market 
 Infra structure Regulation (EMIR) für zentrale Gegen-
parteien wurde bereits verabschiedet und in Österreich 
auch schon im Zentrale Gegenparteien-Vollzugsgesetz 
 implementiert. Im September 2014 trat die CSD-Ver-
ordnung in Kraft, die bis September 2016 in nationales 
Recht umgesetzt wird. Diese schafft einen einheitlichen 
Rechtsrahmen für Wertpapierzentralverwahrer in der EU. 

Darüber hinaus ist auf den von der Europäischen Kom-
mission vorgelegten Entwurf der überarbeiteten Zahlungs-
diensterichtlinie (PSD2) hinzuweisen. Darin sind erhöhte 
Sicherheitsvorgaben für Zahlungsdienstleister (insbesondere 
Anforderungen an die Authentifizierung) vorgesehen. Zudem 
werden künftig auch Anbieter von Overlay-Services – dies 
sind online-basierte Zahlungsauslösedienste und Konto-
informationsdienste – unter den Anwendungsbereich der 
PSD2 fallen und somit erstmals einer Konzessionspflicht 
unterliegen.

Parallel dazu wurden auf internationaler Ebene von-
seiten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
(BIZ)10 im Committee on Payment and Settlement Systems 
(CPSS)11 sowie der International Organization of Securities 

10  Die BIZ wurde im Mai 1930 mit Hauptsitz in Basel gegründet. Damit ist sie die älteste internationale Finanzorganisation. Als Bank für 
 derzeit 60 Mitglieder  (Zentralbanken) unterstützt sie diese bei der Verfolgung der Finanz- und Währungsstabilität und fördert internationale 
Kooperationen in diesen Bereichen.  

11  Seit 2014: Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI).
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Commissions  (IOSCO) die sogenannten CPSS-IOSCO 
Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) ver-
abschiedet. Primäres Ziel dieser Aufsichtsprinzipien ist es, 
die Widerstandsfähigkeit der  Finanzmarktinfrastrukturen 
gegenüber Finanzkrisen zu erhöhen. Auf  Beschluss des 
EZB-Rats bilden die PFMI den Aufsichtsrahmen für syste-
misch relevante Zahlungssysteme (Großbetrags- und Massen-
zahlungssysteme) mit Sitz im Euroraum. Weiters wurden 
auf EZB-Ebene die Vorbereitungen für eine kooperative 
Aufsicht über  TARGET2-Securities getroffen. 

Vor dem Hintergrund des rasanten Wachstums des 
Online- Geschäftsverkehrs wurden vom European Forum 
on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay) unter Mit-
wirkung der OeNB  Sicherheitsempfehlungen für Internet-
zahlungen ausgearbeitet. Ziel dieser Empfehlungen ist die 
Etablierung eines EU-weit einheitlichen Mindestsicher-
heitsniveaus bei Internetzahlungen. Die Durchführung von 
Zahlungen sowie der Zugriff auf sensible Daten  sollen durch 
eine starke Kundenauthentifizierung geschützt werden.  
So soll der Nachweis der Kundenidentität durch mindestens 
zwei voneinander unabhängige Datenelemente erfolgen 
(z. B. Passwort, PIN, Token, Smartcard, Fingerprint).  Weiters 
ist die verpflichtende Meldung von schwerwiegenden 
 Sicherheitsvorfällen vorgesehen. Die rechtlich verbindliche 
Umsetzung dieser Empfehlungen wurde abhängig von der 
Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden auf  unterschiedliche 
Weise  erreicht: für die Zahlungssystem aufsicht durch die 
formelle Verabschiedung der Empfehlungen durch den 
EZB-Rat im Jänner 2013 und für die Bankenaufsicht durch 
die Verabschiedung einer aus den Empfehlungen abgeleiteten 

EBA-Guideline im Dezember 2014. Die  Empfehlungen 
waren von den zuständigen nationalen Zahlungssystemauf-
sichtsbehörden bis spätestens 1. Februar 2015 bzw. von den 
Bankaufsichtsbehörden bis 1. August 2015 umzusetzen; 
 danach sollte das einfache PIN/TAN-Verfahren der Vergangen-
heit angehören. Nach der Umsetzung der  Empfehlungen 
wird mit Inkrafttreten der PSD2 mit einer weiteren Ver-
schärfung der Sicherheitsanforderungen für Zahlungs-
dienste gerechnet.

 



Links

Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) www.bis.org 
Bargeld www.oenb.at/Bargeld.html 
Bundesministerium für Finanzen www.bmf.gv.at 
CCP.Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH (CCP.A) www.ccpa.at 
Clearingservices der OeNB und der GSA www.oenb.at/Zahlungsverkehr/Bankenspezifischer-Bereich/Clearing-Services.html 
EMVCo www.emvco.com 
Europäische Kommission ec.europa.eu 
Europäische Zentralbank (EZB) www.ecb.int 
Europay Solutions www.europaysolutions.com 
Euro Banking Association (EBA) www.abe-eba.eu 
European Payments Council (EPC) www.europeanpaymentscouncil.eu 
Finanzmarktaufsicht (FMA) www.fma.gv.at 
First Data Austria GmbH www.firstdata.com 
GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H. (GSA) www.geldservice.at 
Maestro www.maestrocard.com/at 
MasterCard Österreich www.mastercard.at 
Münze Österreich AG www.muenzeoesterreich.at 
NFC-Forum www.nfc-forum.org 
Oesterreichische Banknoten- und Sicherheitsdruck GmbH (OeBS) www.oebs.at 
Oesterreichische Kontrollbank (OeKB CSD) www.oekb-csd.at 
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) www.oenb.at 
PSA Payment Services Austria GmbH www.psa.at 
Single Euro Payments Area (SEPA) www.oenb.at/sepa 
SIA www.sia.eu 
SIX Payment Services www.six-payment-services.com 
Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr GmbH (STUZZA) www.stuzza.at 
TARGET2 (T2) www.ecb.europa.eu/paym/t2 
TARGET2-Securities (T2S) www.t2s.at 
Visa Österreich www.visaeurope.at 
Wiener Börse AG www.wienerborse.at

http://ec.europa.eu


Für das Funktionieren eines Finanzmarktes ist Transparenz ein wichtiger Faktor und ein effizienter, sicherer Zahlungsverkehr eine wesentliche 
 Voraussetzung. Der Zahlungsverkehrsbericht ermöglicht daher einen Einblick in die grundsätzlichen Abläufe, beschreibt die Akteure und Systeme, 
beinhaltet aber auch Hintergrundinformationen zu Entwicklungen sowie Einschätzungen aktueller Anforderungen im Zahlungsverkehrsumfeld.
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